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 Datum 12. November 2013 
 Betreff Neue zentrale Registrierungspflicht für die  

Doktorandinnen und Doktoranden der Fakultät 8 

Sehr geehrte Doktorandinnen und Doktoranden der Fakultät 8, 

zum 1. Dezember 2013 wird in der Fakultät 8, als Pilotfakultät, eine Re-
gistrierungspflicht im Studierendensekretariat für Promovierende einge-
führt 1. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Promovierenden lückenlos – von 
Beginn der Doktorarbeit bis zu ihrer Beendigung – im Studierendensekre-
tariat entweder immatrikuliert oder registriert sein, wobei beide Erfas-
sungsmöglichkeiten (die Immatrikulation und die Registrierung) demsel-
ben administrativen Verfahren folgen. Durch die Registrierung ist im Un-
terschied zur Immatrikulation zwar keine Semestergebühr zu entrichten, 
sie ist aber auch nicht mit den Vergünstigungen für Studierende verbunden 
(Semesterticket, Mensapreise etc.). 

Die Einführung der zentralen Registrierungspflicht ist aus Sicht des Präsi-
diums der Universität des Saarlandes (UdS) und der Fakultät für die Mit-
wirkung der Promovierenden an Hochschulprozessen sowie für deren  Nut-
zung von Infrastrukturen und Dienstleistungen der Universität unabding-
bar. Beispielsweise wird es künftig möglich sein, auch ohne die Immatri-
kulation oder ein Dienstverhältnis an der UdS als Doktorand/in ein IT-
Userprofil sowie eine UdS-Card als „Doktorandenkarte“ zu erhalten und 
von weiteren universitären Dienstleistungen (z.B. seitens des fächerüber-
greifenden Graduiertenprogramms GradUS) zu profitieren.  

Konkret bedeutet die neue Registrierungspflicht für Sie nun Folgendes: 

a. Wenn Sie bereits als Promotionsstudent/in immatrikuliert und in 
die Promotionsliste der Fakultät eingetragen sind, müssen Sie im 
laufenden Semester nichts unternehmen. Frühestens zum Sommersemes-
ter 2014 haben Sie aber die Gelegenheit, die Immatrikulation in eine 
Registrierung umzuwandeln, sofern Sie die Immatrikulation nicht auf-
rechterhalten möchten. Das hierfür im Dekanat abzugebende Formular 
zur Immatrikulation/Registrierung finden Sie ab 1. Dezember 2013 un-
ter folgendem Link auf der Homepage der Universität des Saarlandes  
http://tinyurl.com/uni-saarland-f8-promotion. 

 

                                                        
1 Vgl. Art. 7 Abs. 1 Nr. 9 Grundordnung; §  2 Abs. 9 UG; § 5 Abs. 1 & Abs. 2  UG. 
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b. Wenn Sie in die Promotionsliste der Fakultät eingetragen, aber 
nicht als Promotionsstudent/in immatrikuliert sind, müssen Sie bis 
zum 31. Januar 2014 im Dekanat vorbeikommen und sich als Dokto-
rand/in gebührenfrei registrieren (oder stattdessen gebührenpflichtig 
immatrikulieren) lassen. Das hierfür im Dekanat abzugebende Formular 
zur Immatrikulation/Registrierung finden Sie ebenfalls ab 1. Dezember 
2013 unter  http://tinyurl.com/uni-saarland-f8-promotion.  

c. Wenn Sie als Promotionsstudent/in immatrikuliert, aber nicht in die 
Promotionsliste der Fakultät eingetragen sind, müssen Sie bis zum 
31. Januar 2014 im Dekanat vorbeikommen und die Aufnahme in die 
Promotionsliste der Fakultät beantragen. Den hierfür notwendigen An-
trag finden Sie unter http://tinyurl.com/uni-saarland-f8-promotion. Die 
Eintragung in die Promotionsliste der Fakultät dient als Nachweis, dass 
das Promotionsvorhaben tatsächlich betrieben wird und die Immatriku-
lation als Promotionsstudent/in somit gerechtfertigt ist. 

Rückmeldung: Wie Sie sich für das kommende Sommersemester 2014 als 
registrierte/r bzw. immatrikulierte/r Doktorand/in rückmelden können, 
wird Ihnen zu gegebener Zeit per E-Mail mitgeteilt.  

Studienfächer (Promotionsfächer): Die Fächer, in die sich Doktorandinnen 
und Doktoranden im Studierendensekretariat künftig einschreiben bzw. re-
gistrieren können, wurden vor kurzem aktualisiert. Promovierende der Fa-
kultät 8 sollen sich ab sofort in eines der folgenden Studienfächer immatri-
kulieren bzw. registrieren lassen (das Fach ist in den entsprechenden For-
mularen zu vermerken):  

- Human- und Molekularbiologie (Fak. 8) 
- Chemie 
- Pharmazie 
- Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 
- Biotechnologie 
- Bioinformatik (Fak. 8) 

Bei auftretenden Fragen können Sie sich während unserer Sprechzeiten 
gerne an das Dekanat wenden oder eine Nachricht an die im Briefkopf an-
gegebene E-Mail-Adresse senden. 

Mit freundlichen Grüßen 

               
Kirsten Trapp 
Geschäftsführung  
Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät III 

 


